
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/10/3 2002/08/0047
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §69 Abs1;

AVG §69 Abs2;

Rechtssatz

Indem die Behörde den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens inhaltlich erledigt hat, statt seine verspätete

Einbringung aufzugreifen, hat sie den Antragsteller in keinem Recht verletzt.
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